
 
 
INHALT: Neue Allgemeinverfügung zum Abschuss von Graugänsen 
zur Wildschadensverhütung für das Jagdjahr 2009/2010; Vollzug 
der Wassergesetze, Verordnung des Landratsamtes Pfaffenhofen 
a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet des Marktes Wolnzach zur 
Wasserversorgung des Ortsteils Niederlauterbach und der Ge-
meinde Rottenegg; Verordnung des Landratsamtes Pfaffenhofen 
a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet (Brunnen I, II und III Spital-
holz) der Stadt Pfaffenhofen; Verordnung des Landratsamtes Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet (Brunnen VI Schin-
delhauser Holz) der Stadt Pfaffenhofen; Verordnung des Land-
ratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet 
(Brunnen II) der Gemeinde Pörnbach, Ortsteil Puch; Verordnung 
des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Wasserschutz-
gebiet (Brunnen I, II und III) des Marktes Reichertshofen; Verord-
nung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Wasser-
schutzgebiet (Brunnen I und II) der Gemeinde Scheyern; Verord-
nung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Wasser-
schutzgebiet (Brunnen III) der Wasserversorgungsanlage der Re-
gens-Wagner-Stiftung Hohenwart; Verordnung des Landratsamtes 
Pfaffenhofen a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet (Brunnen I und 
II) für die Wasserversorgungsanlage des Wasserzweckverbandes 
Geroldshausener Gruppe; Verordnung des Landratsamtes Pfaffen-
hofen a.d.Ilm über das Wasserschutzgebiet für die Wasserversor-
gungsanlage Affalterbach (Brunnen III, IV und V) des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der „Ilmtalgruppe“; Schulverband 
Ernsgaden, Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2009; Schulverband Rohrbach, Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009; Schulverband 
Grundschule Scheyern, Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2009; Schulverband Hauptschule Scheyern, 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2009; Verwaltungsgemeinschaft Ilmmünster, Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009; Verwaltungsgemein-
schaft Geisenfeld, Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2009; 
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Landratsamt 
 
 
Neue Allgemeinverfügung zum Abschuss von Graugänsen  zur 

Wildschadensverhütung für das Jagdjahr 2009/2010 
 

Das Landratsamt Pfaffenhofen erlässt folgende  
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :  
 

1. Die Schonzeit für Graugänse wird vom 01.07.2009 bis 
31.07.2009 und vom 01.09.2009 bis 31.10.2009 für folgende 
Reviere im Landkreis Pfaffenhofen aufgehoben: 

 
- Gemeinschaftsjagdrevier Baar 
- Gemeinschaftsjagdrevier Dünzing 
- Gemeinschaftsjagdrevier Deimhausen 
- Gemeinschaftsjagdrevier Ebenhausen 
- Gemeinschaftsjagdrevier Ernsgaden 
- Gemeinschaftsjagdrevier Engelbrechtsmünster 
- Gemeinschaftsjagdrevier Freinhausen 
- Gemeinschaftsjagdrevier Geisenfeld 
- Gemeinschaftsjagdrevier Geisenfeldwinden 
- Gemeinschaftsjagdrevier Hartacker  
- Gemeinschaftsjagdrevier Hög II 
- Gemeinschaftsjagdrevier Ilmendorf 
- Gemeinschaftsjagdrevier Irsching 
- Gemeinschaftsjagdrevier Manching I 
- Gemeinschaftsjagdrevier Menning 
- Gemeinschaftsjagdrevier Mitterwöhr 
- Gemeinschaftsjagdrevier Münchsmünster 

- Gemeinschaftsjagdrevier Oberhartheim-
Pleiling 

- Gemeinschaftsjagdrevier Parleiten 
- Gemeinschaftsjagdrevier Rockolding 
- Gemeinschaftsjagdrevier Rottenegg 
- Gemeinschaftsjagdrevier Schillwitzried 
- Gemeinschaftsjagdrevier Unterpindhart 
- Gemeinschaftsjagdrevier Untermettenbach 
- Gemeinschaftsjagdrevier Vohburg 
- Gemeinschaftsjagdrevier Westenhausen 
- Gemeinschaftsjagdrevier Zell b. Geisenfeld 
- Eigenjagdrevier Abwurfplatz Geisenfeld 
- Eigenjagdrevier Braun 
- Eigenjagdrevier Einberg 
- Eigenjagdrevier Flugplatz Manching 
- Eigenjagdrevier Griesham 
- Eigenjagdrevier Reisinger 
- Eigenjagdrevier Schielein 
- Staatsjagdrevier Baumannshof 

 
2. Der Abschuss darf in den Revieren 

 
Gemeinschaftsjagdrevier Ernsgaden  
Gemeinschaftsjagdrevier Geisenfeld 
Gemeinschaftsjagdrevier Hög II 
Gemeinschaftsjagdrevier Manching I 
Gemeinschaftsjagdrevier Westenhausen 
Eigenjagdrevier Abwurfplatz Geisenfeld  
Eigenjagdrevier Braun  
Eigenjagdrevier Flugplatz Manching 
Eigenjagdrevier Reisinger  
Eigenjagdrevier Schielein 
Staatsjagdrevier Baumannshof 
 
während der Hauptflugzeit der Wehrtechnischen Dienststelle 
in Manching (9.00 Uhr bis 17.00 Uhr) nicht  durchgeführt 
werden.  

 
3. Es ist mit größter Vorsicht zu schießen. Dabei sind alle Si-

cherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen und fremdes 
Eigentum zu schützen. Der Freizeittourismus ist zu beach-
ten. 

 
4. Für Unfälle und Schäden aller Art, die durch das Schießen 

oder die Handhabung mit der Waffe entstehen sollten, haftet 
der Revierinhaber bzw. der jeweilige Jagdpächter. Die Mit-
haftung des Landratsamtes scheidet aus. 

 
5. Der Revierinhaber bzw. Jagdpächter muss eine gültige Haft-

pflichtversicherung gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 Bundesjagdge-
setz abgeschlossen haben. 

 
6. Die sofortige Vollziehung der Nrn. 1 bis 5 dieses Bescheides 

wird angeordnet. 
 

7. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 
 
 

G r ü n d e :  
 

I. 
 

 
Die sehr großen Wasserflächen im Bereich des Feilenmooses und 
auch im Bereich der Schielein-Weiher sind Anziehungspunkte für 
Graugänse. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder fest-
gestellt, dass die Saaten durch die Gänse zum Teil vollständig 
vernichtet wurden. Beschwerden von Landwirten liegen den jeweili-
gen Eigenjagdinhabern bzw. Jagdpächtern vor. 
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 2 
Zudem besteht durch die hohe Anzahl von Graugänsen auch die 
Gefahr des Vogelschlags für den Flugplatz der Wehrtechnischen 
Dienststelle (WTD) in Manching. 
 

II. 
 
1. Das Landratsamt Pfaffenhofen ist gemäß Art. 52 Abs. 3 Bayeri-
sches Jagdgesetz (BayJG) i.V.m. Art. 3 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) zum Erlass dieses Beschei-
des sachlich und örtlich zuständig. 
 
2. Die Regelung in Nr. 1 dieses Bescheides stützt sich auf Art. 33 
Abs. 5 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 Bayerisches Jagdgesetz (BayJG). 
Danach kann die Jagdbehörde durch Einzelanordnung zur Vermei-
dung übermäßigen Wildschadens in einzelnen Revieren die Schon-
zeiten aufheben. Dabei ist auch der Erlass von Sammelverwal-
tungsakten in Form von Allgemeinverfügungen möglich. 
 
Zur Wildschadensverhütung erscheint unumgänglich, dass der 
Abschuss von Graugänsen genehmigt wird. Es ist nicht zumutbar, 
dass der Schaden, den die Gänse verursachen, von den Landwir-
ten getragen wird. Die Zahl der Graugänse, die sich in den Weiher-
gebieten aufhalten, lässt ohne weiteres den Abschuss zu, so dass 
der Bestand durch die Abschussregelung in keiner Weise, auch 
nicht annähernd gefährdet ist. 
Der Graugansabschuss darf ab 01. August bis 31. August und ab 
01. November (Jagdzeiten) wieder ausgeübt werden. Faktisch 
erstreckt sich somit die Jagdausübungszeit auf Graugänse im 
Landkreis Pfaffenhofen auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 15. Januar. 
 
Die Ausnahmen konnten erteilt werden, da ein Zuwarten bis zum 
Beginn der Jagdzeiten auf Graugänse weitere erhebliche Schäden 
an Getreideflächen erwarten ließe. 
Die Schäden werden durch das Fressen von Saatgut, ganzen 
Keimlingen, Keimblättern und reifen Samen verursacht. Betroffen 
sind hauptsächlich Getreide und Mais. Die betroffenen Felder wer-
den von den Gänsen z.T. völlig abgefressen. Örtlich haben die 
Schäden ein Ausmaß angenommen, dass sie der Landwirtschaft 
nicht mehr zugemutet werden können. 
Die Schäden treten bei Getreide insbesondere im Juni und Juli, bei 
Mais hauptsächlich im September auf. 
Aufgrund der hohen Bestandsdichte und der Schwierigkeit der 
Bejagung der Graugänse ist zur Bestandsregulierung die Aufhe-
bung der Schonzeit auch für den Monat Oktober erforderlich. 
Vergrämungsaktionen verschiedenster Art führten nicht zum ge-
wünschten Erfolg. 
 
3. Die Regelungen in den Nrn. 2 mit 7 beruhen auf Art. 36 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes (BayVwVfG) und dienen zur Sicherstellung einer ordnungsge-
mäßen Jagdausübung ohne Gefährdung unbeteiligter Dritter. 
 
Um Beeinträchtigungen des Flugverkehrs der WTD durch die Ab-
schüsse zu vermeiden, war eine Regelung notwendig, dass der 
Abschuss nicht während der Hauptflugzeit der Wehrtechnischen 
Dienststelle in Manching (9.00 Uhr bis 17.00 Uhr) stattfinden darf, 
damit die aufgescheuchten Vögel während der Bejagung nicht den 
aktiven Flugbetrieb zusätzlich gefährden. 
Die Anordnung des Sofortvollzugs in Nr. 7 dieses Bescheides stützt 
sich auf Art. 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO).  
 
4. Das besondere öffentliche Interesse im Sinne des § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 VwGO besteht darin, dass es zur Wildschadensverhü-
tung und zur Verminderung der Gefahr des Vogelschlags unum-
gänglich ist, dass der Abschuss von Graugänsen genehmigt wird. 
Bei der Abwägung des Interesses von Dritten an einer abschlie-
ßenden Klärung der Rechtmäßigkeit dieses Bescheides vor Durch-
führung der erforderlichen Maßnahmen und der Notwendigkeit des 
Abschusses von Graugänsen zur Wildschadensverhütung ist nach 
Auffassung des Landratsamtes die Vermeidung von Wildschadens-
fällen und die Verminderung der Gefahr des Vogelschlags vorran-
gig. 
 
5. Die Kostenfreiheit ergibt sich aus Art. 1 und 3 Kostengesetz (KG) 
i.V.m. Tarif-Nr. 6.I.1/1.55.1 des Kostenverzeichnisses zum Kosten-
gesetz. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in  
 

Postfachadresse: Bayer. Verwaltungsgericht München – 
Postfach 20 05 43 – 80005 München 
Hausanschrift: Bayer. Verwaltungsgericht München – Bayerstr. 
30 – 80335 München 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
erhalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007(GVBl. S.390) 
wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht kei-
ne Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) 
ist unzulässig. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten. 

 
 
Pfaffenhofen a.d. Ilm, 16.06.2009 22/7512 
 
 
Anton Westner, Stellvertreter des Landrats 
 
Hinweis: 
 
Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfügung vom 
28.04.2009, Az. 22/7512. Die Jägervereinigung des Landkreises 
Pfaffenhofen a.d.Ilm hat angeregt, weitere Jagdreviere (Ilmendorf, 
Irsching) in die Liste aufzunehmen. Diese Reviere liegen im zentra-
len Bereich des Graugänsevorkommens. Außerdem wurde vorge-
schlagen, die Beschränkung der Abschusserlaubnis auf den Perso-
nenkreis der Jagdpächter aufzuheben, damit diese zusätzlich erfah-
rene Jäger einsetzen können. Da die vorgeschlagenen Maßnah-
men erwarten lassen, dass durch sie der Graugansabschuss erhöht 
und die Schäden in der Landwirtschaft vermindert werden, kann die 
Allgemeinverfügung entsprechend geändert werden. Künftig genügt 
für Jagdgäste die Beauftragung durch den Jagdpächter. Auch auf 
die Anzeige von Gesellschaftsjagden beim Landratsamt wird ver-
zichtet. 
______________________________________________________ 
 
 
Vollzug der Wassergesetze;  
Verordnung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm ü ber das 
Wasserschutzgebiet des Marktes Wolnzach zur Wasserv ersor-
gung des Ortsteils Niederlauterbach und der Gemeind e Rotte-
negg  
 
 
Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt auf Grund des § 19 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. 
m. Art. 35 und 75 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
folgende 
 

Verordnung 
 

zur Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet des 
Marktes Wolnzach zur Versorgung des Ortsteils Niederlauterbach 
und der Gemeinde Rottenegg vom 13.07.1977, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 29 vom 23.07.1977, geändert mit Verordnung vom 
23.06.1989, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 26 vom 29.06.1989. 
 

§ 1 
 

Änderung der Verordnung 
 
 

1. In § 2 Abs. 5 wird nach Lageplan „(Anlage 1)“ eingefügt. 
 
2. In § 3 Abs. 1 erhalten die Ziffern 1.1, 1.2, 1.3 und 1.10 folgende 

Fassung: 
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 im Fassungs-

bereich 
in der Enge-
ren Schutz-

zone 

in der Weite-
ren Schutz-

zone 
entspricht 

Zone 
I II III 

1.1 Düngen 
mit Gülle, 
Jauche, 
Festmist  

verboten verboten wie 
Nr. 1.2 

1.2 Düngen 
mit minerali-
schen und 
sonstigen 
organischen 
Stickstoff-
düngern 

 

 

 

verboten 

- verboten, wenn die Stick-
stoffdüngung nicht nach-
weislich in zeit- und be-
darfsgerechten Gaben er-
folgen (siehe Anlage 2) 

- verboten auf abgeernteten 
Flächen ohne unmittelbar 
folgenden Zwischen- und 
Hauptfruchtbau 

- verboten auf tief gefrore-
nem oder schneebedeck-
tem Boden 

- verboten auf Grünland 
vom 15. November bis 15. 
Januar 

- verboten auf Ackerland 
vom 15. November bis 15. 
Januar 

- verboten auf allen übrigen 
Flächen einschließlich 
Brachland 

Die Bestimmungen der Dün-
geverordnung (DüV) in der 
jeweils gültigen Fassung 
bleiben unberührt. 

1.3 Lagern 
und Ausbrin-
gen von Klär-
oder Fäkal-
schlamm 

 
verboten 

1.10 Rodung, 
Kahlschlag 
größer als 
5000 m² oder 
eine in der 
Wirkung 
gleichkom-
mende Maß-
nahme (siehe 
Anlage 2) 

 
verboten 

(ausgenommen bei Kalamitäten) 

 
 
3. In § 3 Abs. 3 wird „Lagerverordnung“ durch „Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe (Anlagenverordnung – VAwS )“ ersetzt. 

 
4. In § 7 wird der bisherige Text Abs. 1 und folgender Abs. 2 

eingefügt: 
 

„Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung 
ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die 
ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 
beschränken, ist für die dadurch verursachten Nachteile ein 
angemessener Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 
BayWG zu leisten.“ 
 

5. In § 8 werden die Worte „hunderttausend Deutsche Mark“ durch 
die Worte „fünfzigtausend Euro“ ersetzt. 

 

6. Der Verordnung wird folgende Anlage 2 angefügt: 
 
 
Anlage 2 
 
Düngen mit mineralischen und sonstigen organischen Stick-
stoffdüngern (zu Nr. 1.2) 

 
 Nachweislich bedeutet: Schlagspezifische Aufzeichnungen über 

Art, Menge und Zeitpunkt der Düngung 
 
Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maß-
nahmen (zu Nr. 1.10) 
 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufsto-
ckenden Bäume in einem oder in wenigen kurz aufeinander fol-
genden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine 
ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und 
daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbe-
dingungen (Klima) entstehen. 
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine 
Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben 
und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen 
entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere 
benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchführen, die in der Sum-
me zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen. 
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrer Waldbesit-
zer auf räumlich getrennten Teilflächen zulässig, wenn sie die 
Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe 
überschreiten. 
 

 Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch 
oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, deren Beseitigung 
nur durch Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. 
nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm  in Kraft. 
 
Pfaffenhofen a. d. Ilm, 04.06.2009                 40/6420 
 
 
Anton Westner, Stellvertreter des Landrats 
______________________________________________________ 
 
 
Vollzug der Wassergesetze;  
Verordnung des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d.Ilm ü ber das 
Wasserschutzgebiet (Brunnen I, II und III Spitalhol z) der Stadt 
Pfaffenhofen  
 
 
Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt auf Grund des § 19 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. 
m. Art. 35 und 75 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 
folgende 
 

Verordnung 
 

zur Änderung der Verordnung über das Wasserschutzgebiet der 
Stadt Pfaffenhofen (Brunnen I, II und III) vom 01.06.1977, veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 22 vom 04.06.1977, zuletzt geändert mit 
Verordnung vom 12.01.1989, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3 vom 
19.01.1989. 
 

§ 1 
 

Änderung der Verordnung 
 
 

1. In § 2 Abs. 5 wird nach Lageplan „(Anlage 1)“ eingefügt. 
 
2. In § 3 Abs. 1 erhalten die Ziffern 1.1, 1.2, 1.3 und 1.10 folgende 

Fassung: 
 
 im Fassungs-

bereich 
in der Enge-
ren Schutz-

zone 

in der Weite-
ren Schutz-

zone 
entspricht 

Zone 
I II III 

1.1 Düngen 
mit Gülle, 
Jauche, 
Festmist  

verboten verboten wie 
Nr. 1.2 

WWA-IN-Mayer
Linien










	lauterb.pdf
	Wolnzach-Am Axelbach 7335 00022.pdf



